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Wichtige Veröffentlichungen der Verwaltungsgerichte 

 

 

►  Pressemitteilung des VG Köln vom 20. Juli 2011: 

 

 
„Die von der Stadt Köln erhobene Kulturförderabgabe ist rechtmäßig“ 

 

 

Das Verwaltungsgericht Köln hat mit einem heute den Beteiligten bekannt gegebe-
nen Urteil vom 6. Juli 2011 entschieden, dass die von der Stadt Köln erhobene so 
genannte „Kulturförderabgabe“ dem Grunde nach rechtmäßig ist. 

Mit der vom Rat der Stadt Köln am 23. März 2010 beschlossenen Kulturförderab-
gabe werden seit dem 1. Oktober 2010 in Köln alle entgeltlichen Beherbergungen 
in Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Privatzimmern, Jugendherbergen, Ferienwoh-
nungen, Motels sowie auf Campingplätzen, Schiffen und ähnlichen Einrichtungen 
besteuert. Der Abgabensatz beträgt 5 Prozent des vom Gast für die Beherber-
gung aufgewendeten Betrages. Die Kulturförderabgabe wurde von der Stadt Köln 
als Maßnahme zur Verringerung des städtischen Haushaltsdefizits beschlossen. 
Sie ist von den Betreibern der Beherbergungsbetriebe zu zahlen, diese können die 
Kosten wiederum auf die Gäste abwälzen. 

Die Klägerin betreibt ein Hotel in Köln. Mit einem Bescheid vom 22. Oktober 2010 
forderte die Stadt die Klägerin auf, für den Zeitraum vom 1. bis 6. Oktober 2010 ei-
ne Kulturförderabgabe in Höhe von 309,40 Euro zu zahlen. Hiergegen erhob die 
Klägerin Klage und machte unter anderem geltend, der Stadt Köln fehle schon die 
rechtliche Kompetenz, eine derartige Abgabe zu erheben, weil die Abgabe mit der 
vom Bund erhobenen Umsatzsteuer vergleichbar sei. Zudem widerspreche die 
Kulturförderabgabe dem Grundsatz der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung. 
Sie sei darauf gerichtet, zum Teil den Vorteil abzuschöpfen, der den Beherber-
gungsbetrieben nach dem Willen des Bundesgesetzgebers durch eine Reduzie-
rung der Umsatzsteuer zufließen sollte. Der Bund hatte durch das Wachstums-
beschleunigungsgesetz den Umsatzsteuersatz für Übernachtungen in Beherber-
gungsbetrieben zum 1. Januar 2010 von 19 % auf 7 % reduziert. 
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Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab und stellte fest, dass die Stadt Köln we-
der landesrechtlich noch verfassungsrechtlich gehindert sei, die Kulturförderab-
gabe zu erheben. Sie sei eine zulässige örtliche Aufwandsteuer. Es handele sich 
bei ihr auch nicht um eine Art Umsatzsteuer, die nur vom Bund erhoben werden 
könne. Die Stadt sei auch nicht verpflichtet, beruflich veranlasste Übernachtungen 
generell von der Besteuerung auszunehmen. Die durch das Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz des Bundes vorgenommene Reduzierung des Umsatzsteuersatzes 
für Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben stehe der Erhebung der Kulturför-
derabgabe nicht entgegen. Es verstoße nicht gegen den Gleichheitssatz, dass die 
Abgabe nicht auch von anderen Betrieben erhoben werde, die aus dem Fremden-
verkehr Nutzen zögen. Schließlich werde mit der Erhebung der Kulturförderab-
gabe nicht in unzulässiger Weise in die verfassungsrechtlich geschützte Berufs-
freiheit der Betreiber der Beherbergungsbetriebe eingegriffen. 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache hat das Gericht die Berufung 
zum Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen zugelassen. 
 

►  Aktenzeichen der Entscheidung: 24 K 6736/10 


